Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG);

B e k a n n t m a c h u n g

der Widmung der Zufahrt (Teilstück der „Surstraße“)
beim Feuerwehrhaus in Lauter
zur Gemeindestraße (Ortsstraße)
Aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2011 wird das im Gemeindeteil Lauter der Gemeinde Surberg, ausgebaute und neu vermessene Teilstück Fl. Nr. 232/11 der Surstraße, mit Wirkung vom 01.12.2011 nach Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur Gemeindestraße (Ortsstraße) gewidmet.

Die öffentliche Verkehrsfläche Fl. Nr. 232/11 mit 434 m² beim Feuerwehrhaus, beginnt an der Abzweigung bei der Surstraße (Fl. Nr. 431) bei km 0,000 und endet mit dem Auftreffen auf die Privatzufahrt für die Grundstücke Surstraße 6, 8 und 10 bei km 0,070 m.

Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Surberg.

Die Widmungsfläche der neuen Ortsstraße mit der Flur-Nr. 232/11 der Gemarkung Lauter, ist aus dem nachfolgenden/nebenstehenden Lageplan ersichtlich.
Die Widmungsunterlagen (Verfügungen und Lageplan) können während der üblichen Besuchszeiten im Rathaus Surberg (Zimmer 7 / 1. Stock), Burgstr. 2, 83362 Surberg, eingesehen werden.

Surberg, den 14.10.2011
Gemeinde Surberg

Josef Wimmer

1. Bürgermeister

